
Aufgaben der Behörden und Kommissionen 
 
 
Kommission: Einbürgerungsbehörde 
 
Mitglieder (inkl. Präsidium) 
Total: 7 
Präsidium: Gemeindepräsident 
 
Protokoll: Gemeindeschreiber 
 
Anforderungen 
 Mitglieder des Gemeinderates 
 
Aufgaben 
Bürgerrechtsgesetz SRSZ 110.100 
Bürgerrechtsverordnung SRSZ 110.111 
 Prüfen der materiellen und formellen Voraussetzungen 
 Publikation des Gesuches 
 Anhörung der Bewerber 
 Zustellung der Einbürgerungsakten an Kanton  Bund 

Kompetenzen 
 Rückstellung von Gesuchen nach Anhörung 
 Bericht und Antragstellung an Gemeindeversammlung 

Anzahl Sitzungen 
 2 – 3 GR-Sitzungen 
 
Allgemeine Rechte und Pflichten siehe „Weisungen über die Führungsgrundsätze der 
Behörden und Kommissionen“ 


